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1. Instanz

Aktenzeichen S 42 KA 9159/00
Datum 23.07.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 12 KA 149/02
Datum 16.07.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung der KlÃ¤ger gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 23.
Juli 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. Die KlÃ¤ger haben der Beklagten auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu
erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Der am 1948 geborene KlÃ¤ger zu 1) war als Frauenarzt in D. niedergelassen und
zur vertragsÃ¤rztlichen Versorgung zugelassen, zum 31. MÃ¤rz 1999 beendete der
KlÃ¤ger zu 1) seine vertragsÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit im Zusammenhang mit einem
gegen ihn gefÃ¼hrten Zulassungs-Entziehungsverfahren. Die KlÃ¤gerin zu 2) ist als
Ã�rztin fÃ¼r Allgemeinmedizin in D. niedergelassen. Bis zum Quartal 2/96 fÃ¼hrten
die KlÃ¤ger eine Gemeinschaftspraxis, die ab dem Quartal 3/96 in eine
Praxisgemeinschaft umgewandelt wurde. Ab 1. Januar 1998 waren beide Ã�rzte
wieder in einer Gemeinschaftspraxis tÃ¤tig. Im Zusammenhang mit einem
PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fungsverfahren kam es zu einer Vereinbarung zwischen den
KlÃ¤gern und der KassenÃ¤rztlichen Vereinigung Bayerns, ausgefertigt am 11.
November 1998. Danach wurde unter anderem eine Neuberechnung der Honorare
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fÃ¼r die Quartale 1/95 bis 4/97 nach einem bestimmten SchlÃ¼ssel ausgehend
vom durchschnittlichen Fallwert der Fachgruppe der GynÃ¤kologen Niederbayerns
vorgenommen, was zu einem Gesamthonorar von 3.333.438,02 DM und einer
RÃ¼ckforderungssumme in HÃ¶he von 1.535.843,23 DM fÃ¼hrte.

Mit Klageschriftsatz zum Sozialgericht MÃ¼nchen vom 14. Dezember 2000 haben
die KlÃ¤ger beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an die KlÃ¤ger zur gesamten
Hand einen Betrag in HÃ¶he von 1.535.843,23 DM nebst 4 % Zinsen hieraus seit 7.
September 1998 zu zahlen, hilfsweise die Beklagte zu verurteilen, den KlÃ¤gern
fÃ¼r die Quartale 4/97 bis 4/98 eine ordnungsgemÃ¤Ã�e Abrechnung zu erstellen
und die sich daraus ergebenden BetrÃ¤ge zur Auszahlung zu bringen.

Als Folge einer PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung mache die Beklagte gegen die KlÃ¤ger eine
RÃ¼ckforderungssumme in HÃ¶he von 1.535.843,23 DM geltend. In einem
GesprÃ¤ch am 7. Juli 1998 sei den KlÃ¤gern durch die Beklagte mitgeteilt worden,
dass man fÃ¼r den Fall, dass die KlÃ¤ger den von der Beklagten einbehaltenen
Betrag von 1.535.843,23 DM nicht akzeptierten, die Honorarbescheide der letzten
15 Jahre aufheben und die Gesamtauszahlung zurÃ¼ckfordern werde und
diesbezÃ¼glich eine sofortige Vollziehung anordnen werde. Mit Schreiben vom 7.
September 1998 habe die Beklagte gegenÃ¼ber den KlÃ¤gern u.a. ausgefÃ¼hrt:"
Wie bereits im GesprÃ¤ch vom Juli 1998 vereinbart, bitte ich Sie deshalb, innerhalb
von zwei Wochen nach Zugang dieses Schreibens mitzuteilen, ob Sie mit der
Vereinbarung einverstanden sind oder ob die KVB Honoraraufhebungsbescheide
erlassen soll. Wir weisen allerdings bereits jetzt darauf hin, dass eine
Honorarneufestsetzung keinesfalls gÃ¼nstiger fÃ¼r Ihre Mandanten ausfallen wird.
Wir geben dabei nochmals zu bedenken, dass nach einem Urteil des
Bundessozialgerichts der KVB bei der SchÃ¤tzung des Honorars ein weites
Ermessen zugebilligt wird." Das Schreiben sei an die Rechtsanwaltskanzlei W.
gerichtet worden. Des Weiteren seien sowohl gegen den KlÃ¤ger zu 1) als auch die
KlÃ¤gerin zu 2) MaÃ�nahmen eingeleitet worden, um ihnen die kassenÃ¤rztliche
Zulassung und die Approbation als Arzt bzw. Ã�rztin zu versagen. Weiter sei gegen
beide Mandanten eine Strafanzeige erstattet worden. Das Vorgehen der Beklagten
stelle eine widerrechtliche Drohung dar. Die KlÃ¤ger seien daher zur Anfechtung
berechtigt. Diese Anfechtung sei mit Schriftsatz vom 21. August 2000 erklÃ¤rt
worden. Diese Anfechtung werde mit diesem Schreiben nochmals explizit
ausgesprochen. Die Beklagte kÃ¶nne sich nicht darauf berufen, dass die
Anfechtungsfrist des Â§ 124 BGB nicht eingehalten sei. Die Wirkung der Drohung
habe erst mit der Einstellung des strafgerichtlichen Verfahrens gegen den KlÃ¤ger
zu 1) schlussendlich geendet.

Die Beklagte hat hierzu mit Schriftsatz vom 12. Februar 2001 Stellung genommen.
Durch den Vergleich vom 11. November 1998, der zur Beendigung der
PlausibilitÃ¤tsverfahren gefÃ¼hrt habe, sei der Honoraranspruch der KlÃ¤ger
einvernehmlich festgestellt worden. Die Honorarfestlegung durch den Vergleich sei
wirksam. Die Anfechtung der Vereinbarung nach Â§ 123 Abs.2 BGB wegen Drohung
entbehre jeglicher Grundlage, ein Anfechtungsgrund sei nicht gegeben. Bei den
KlÃ¤gern sei die Beklagte aufgrund der entstandenen Verdachtsmomente
verpflichtet gewesen, in die PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung einzutreten und die zu Unrecht
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abgerechneten Honorarforderungen der KlÃ¤ger zurÃ¼ckzufordern (Hinweis auf Â§
7 Abs.3 i.V.m. Â§ 7 AbsÃ¤tze 7, 8 und 9 des HonorarverteilungsmaÃ�stabes der
Beklagten). Im Rahmen dieser RÃ¼ckforderungsverpflichtung seien den KlÃ¤gern
die verschiedenen Wege und MÃ¶glichkeiten aufgezeigt worden, die hinsichtlich der
Schadensbereinigung bestÃ¼nden. Entgegen der Behauptung der KlÃ¤ger sei dabei
von einer Aufhebung der Honorarbescheide der letzten 15 Jahre niemals die Rede
gewesen. Die KlÃ¤ger seien vielmehr darauf hingewiesen worden, dass nach der
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (Az.: (14 a/6 RKa 37/91) die Aufhebung
und nachtrÃ¤gliche sachlich-rechnerische Richtigstellung jedenfalls fÃ¼r einen
zurÃ¼ckliegenden Zeitraum von mindestens 16 Quartalen mÃ¶glich sei.
Entschieden bestritten werde auch die unsubstantiierte Behauptung der KlÃ¤ger,
durch einen angedrohten Zulassungsentzug und die Stellung von Strafanzeigen zum
Abschluss der Vereinbarung gezwungen worden zu sein. Beides sei zeitlich vor der
Vereinbarung des Vergleichs erfolgt und kÃ¶nne daher nicht als Drohung
angesehen werden. DarÃ¼ber hinaus sei auch die Jahresfrist des Â§ 124 BGB fÃ¼r
die Anfechtung nach Â§ 123 BGB bereits abgelaufen.

Mit Schriftsatz vom 11. April 2001 haben die KlÃ¤gervertreter ihren
Rechtsstandpunkt beibehalten und ergÃ¤nzend vorgetragen, dass das
Strafverfahren gegen die KlÃ¤gerin zu 2) bereits im Ermittlungsstadium und
dasjenige gegen den KlÃ¤ger zu 1) nach mehreren Hauptverhandlungstagen nach 
Â§ 153 a StPO eingestellt worden sei.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 1. Oktober 2001 darauf hingewiesen, dass
nicht sie, sondern die KlÃ¤ger selbst die volle Beweislast fÃ¼r die Voraussetzungen
des Â§ 123 Abs.1 BGB tragen wÃ¼rden. Bislang seien von den KlÃ¤gern nur
unhaltbare Anschuldigungen erhoben worden, die ihrer Ansicht nach eine
Anfechtung begrÃ¼nden kÃ¶nnten. Dabei seien die verschiedenen Alternativen des
Â§ 123 Abs.1 BGB willkÃ¼rlich ohne jeglichen Tatsachenvortrag bzw. konkreten
Beweis vorgetragen worden. Nicht eine eventuelle ScheinselbstÃ¤ndigkeit der
KlÃ¤gerin Dr.B. sei maÃ�geblicher Gegenstand des PlausibilitÃ¤tsverfahrens
gewesen, sondern der Umstand, dass die Praxisform einer Praxisgemeinschaft â��
mit der Folge unberechtigter Honorarmehrung â�� vorgetÃ¤uscht worden sei. Die
KlÃ¤gerin Dr.B. sei zwar als AllgemeinÃ¤rztin zugelassen, aus ihrem abgerechneten
Leistungsspektrum habe sich jedoch eine rein gynÃ¤kologische TÃ¤tigkeit ergeben.
Die Praxis der KlÃ¤ger sei im InnenverhÃ¤ltnis wie eine Gemeinschaftspraxis
gefÃ¼hrt worden. Hierauf hat nochmals der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte mit
Schriftsatz vom 28. Juni 2002 erwidert. Er hat dabei die gesamte Entwicklung der
streitgegenstÃ¤ndlichen Problematik nochmals aus seiner Sicht chronologisch
dargelegt. Die Probleme zwischen dem KlÃ¤ger und der Beklagten hÃ¤tten schon
lange vor der hier streitgegenstÃ¤ndlichen Frage begonnen, als der KlÃ¤ger als
kritischer, aber konstruktiver Delegierter Ã¼ber die verfehlte und unausgereifte
Reformpolitik der KV-FÃ¼hrung geklagt habe. Am 17. September 1997 sei es zu
einem ersten GesprÃ¤ch zu Einzelpunkten der Abrechnung der KlÃ¤ger vor dem
Hintergrund einer PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung gekommen. Weitere GesprÃ¤che hierzu
hÃ¤tten am 3. Oktober 1997 (u.a. mit dem damaligen ProzessbevollmÃ¤chtigten RA
W.), am 14. Mai 1998 (ohne den damaligen BevollmÃ¤chtigten RA W.),
stattgefunden, in dem dem KlÃ¤ger mitgeteilt worden sei, dass die Beklagte
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beabsichtige, die Honorare rÃ¼ckwirkend fÃ¼r die letzten 15 Jahre aufzuheben,
sofern es nicht zu einer Einigung und zur Unterschrift unter die von der Beklagten
vorbereitete Vereinbarung komme, sowie am 7. Juli 1998, bei dem der KlÃ¤ger, Herr
E. und Herr RA W. anwesend gewesen seien und bei dem wiederum in Aussicht
gestellt worden sei, dass bei Nichtunterzeichnung der Vereinbarung fÃ¼r 15 Jahre
rÃ¼ckwirkend das Honorar der KlÃ¤ger zurÃ¼ckgefordert und der sofortige Vollzug
beantragt werde. Gegen die Anordnung des sofortigen Vollzuges gebe es kein
Rechtsmittel, hierzu sei auf ein Urteil des Bayer.LSG vom 6. MÃ¤rz 1998 verwiesen
worden. Die seit lÃ¤ngerem durch die Ã�berbelastung bestehenden Kreislauf- und
Herzbeschwerden hÃ¤tten durch das Mobbing und die Drohungen der Beklagten
sowie durch die durch Vorenthalten jeglicher Honorarauszahlungen
herbeigefÃ¼hrte wirtschaftliche Krise beim KlÃ¤ger zu Ã�ngsten und am 15.
Oktober 1998 zu einem Herzinfarkt gefÃ¼hrt. Unter dem Eindruck der gesamten
Historie und insbesondere der Androhung der Beklagten, die Honorare fÃ¼r 15
Jahre unter Anordnung des sofortigen Vollzuges zurÃ¼ckzufordern, habe der
KlÃ¤ger schlieÃ�lich die von der Beklagten vorbereitete Vereinbarung durch seinen
Rechtsanwalt unterzeichnen lassen. Allerdings sei diese Vereinbarung mit einem
Begleitschreiben von RA W. an die Beklagte versandt worden. In diesem
Begleitschreiben habe RA W. ausdrÃ¼cklich darauf hingewiesen, dass mit der
Unterschrift des KlÃ¤gers keinerlei irgendwie geartetes EingestÃ¤ndnis des
KlÃ¤gers einhergehe. Der gegenÃ¼ber dem KlÃ¤ger aufgebaute Druck habe erst
geendet, nachdem das Strafverfahren gegen den KlÃ¤ger endgÃ¼ltig eingestellt
gewesen sei. Erst ab diesem Zeitpunkt habe der KlÃ¤ger zumindest strafrechtlich
von der Beklagten keine Weiterungen mehr zu befÃ¼rchten gehabt.

Im Rahmen der mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem SG am 23. Juli 2002 hat der
KlÃ¤ger zu 1) ausgefÃ¼hrt, dass die Ã�uÃ�erung zur "Honoraraufhebung fÃ¼r die
letzten 15 Jahre" sowohl im ersten GesprÃ¤ch am 14. Mai 1998 als auch spÃ¤ter
gefallen sei, als RA W. mit anwesend gewesen sei. Auf Nachfrage erklÃ¤rte RA W. ,
sinngemÃ¤Ã� gehÃ¶rt zu haben, dass fÃ¼r den Fall der Nichtunterzeichnung der
Vereinbarung die Honorarbescheide rÃ¼ckwirkend fÃ¼r 15 Jahre aufgehoben
wÃ¼rden. Auf Hinweis des Beklagtenvertreters, dass er in dem Zivilverfahren vor
dem Amtsgericht Deggendorf am 18. Juli 2000, Az.: 2 C 1328/99, noch ausgesagt
habe, dass er eine solche Ã�uÃ�erung durch Herrn E. von der Beklagten nicht
bestÃ¤tigen kÃ¶nne, sondern lediglich angegeben habe, diese vom KlÃ¤ger zu 1)
selbst gehÃ¶rt zu haben, hat RA W. entgegnet, diese Aussage habe das erste
GesprÃ¤ch betroffen und nicht das GesprÃ¤ch, an dem er persÃ¶nlich
teilgenommen habe.

Das Sozialgericht MÃ¼nchen hat mit Urteil vom 23. Juli 2002 die Klage abgewiesen.
Die Klage erweise sich bereits deshalb als im Haupt- und Hilfsantrag unbegrÃ¼ndet,
weil der Vergleichsvertrag nicht durch eine wirksame Anfechtung beseitigt worden
sei. Der Vergleichsvertrag sei nicht aufgrund einer wirksamen Anfechtung in
entsprechender Anwendung des Â§ 123 Abs.1 BGB nichtig (Â§ 58 Abs.1 SGB X). Die
von den KlÃ¤gern behaupteten SachverhaltsumstÃ¤nde hÃ¤tten nicht innerhalb der
Frist des Â§ 124 BGB zu einer AnfechtungserklÃ¤rung gefÃ¼hrt oder wÃ¼rden,
soweit eine Verfristung nicht vorliege, nicht den Tatbestand der widerrechtlichen
Drohung oder vorsÃ¤tzlichen TÃ¤uschung erfÃ¼llen. Soweit die KlÃ¤ger auf die
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Bedrohung durch Stellung eines Antrages auf Zulassungsentziehung, Entziehung
der Approbation und Stellung einer Strafanzeige abheben, erfolgten die
Antragstellungen bzw. die Anzeigenerstattungen vor dem Abschluss des
Vergleichsvertrages. Der Eintritt des Ã�bels lasse eine Bedrohungslage entfallen.
Soweit die KlÃ¤ger auf eine Bedrohung durch die zum Abschlusszeitpunkt noch
andauernde DurchfÃ¼hrung des Zulassungs-Entziehungsverfahrens einschlieÃ�lich
eines mÃ¶glichen belastenden Ergebnisses abstellen, sei darauf hinzuweisen, dass
fÃ¼r Zulassungsangelegenheiten die selbstÃ¤ndigen Zulassungsgremien und nicht
die KVB zustÃ¤ndig seien. Eine Bedrohung durch die KVB sei nur durch die
Wahrnehmung der Beteiligtenstellung im Verwaltungsverfahren denkbar. Der
Beklagten komme aber gerade die gesetzliche Aufgabe zu, die Sicherstellung der
ambulanten Ã¤rztlichen Versorgung gesetzlich Versicherter durch ihre
vertragsÃ¤rztlichen Pflichten, darunter auch die Pflicht zur peinlich genauen
Leistungsabrechnung, erfÃ¼llenden Mitglieder zu gewÃ¤hrleisten. Entsprechendes
gelte fÃ¼r die Bedrohung durch das Strafverfahren sowie die formelle Beteiligung
der Beklagten einschlieÃ�lich ihrer Vertreter und BeschÃ¤ftigten als Zeugen und
Auskunftspersonen im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen
BemÃ¼hungen zur AufklÃ¤rung des Sachverhalts. Die Initiierung des Ermittlungs-
und Strafverfahrens stelle sich als Mittel im VerhÃ¤ltnis zum Zweck nicht als
unangemessen oder inadÃ¤quat dar. Strafanzeige und Strafverfahren hÃ¤tte der
Vorwurf des Betruges zugrunde gelegen, der auf die dem Vergleichsvertrag
zugrunde liegende Behauptung der Falschabrechnung gestÃ¼tzt worden sei. Soweit
die KlÃ¤ger â�� wohl als zentralen Punkt der von ihnen empfundenen Zwangslage
â�� geltend machen, im Falle der Nichtunterzeichnung des Vergleichs fÃ¼r das
Strafverfahren befÃ¼rchtet zu haben, dass die Vertreter der Beklagten als
Auskunftspersonen im Rahmen der Ermittlungen und nachfolgend als Zeugen eine
"hÃ¤rtere Gangart" einschlagen und fÃ¼r die KlÃ¤ger belastendere Aussagen
abgeben wÃ¼rden, wÃ¼rde darin eine Widerrechtlichkeit nur im Falle der Abgabe
wahrheitswidriger AuskÃ¼nfte und wahrheitswidriger Zeugenaussagen gesehen
werden kÃ¶nnen. DafÃ¼r lÃ¤gen jedoch keinerlei Anhaltspunkte vor.
Entsprechendes gelte fÃ¼r das Approbations-Entziehungsverfahren, welches auf
den Vorwurf der Falschabrechnung gestÃ¼tzt worden sei. Auch soweit die KlÃ¤ger
vortragen wÃ¼rden, durch arglistige TÃ¤uschung zum Abschluss des
Vergleichsvertrages bestimmt worden zu sein, kÃ¶nne dieses Vorbringen nicht
durchgreifen. Eine arglistige TÃ¤uschung setze voraus, dass die andere Partei, hier
die KVB, vorsÃ¤tzlich einen Irrtum erregt habe, d.h. die KVB die Unrichtigkeit einer
falschen Angabe gekannt und gleichzeitig das Bewusstsein und den Willen gehabt
habe, durch die irrefÃ¼hrenden Angaben oder die Unterlassung der AufklÃ¤rung
Ã¼ber eine wahre Sachlage einen Irrtum zu erregen oder aufrechtzuerhalten und
die KlÃ¤ger damit zum Abschluss des Vergleichsvertrages zu veranlassen. Eine
solche vorsÃ¤tzlich begangene TÃ¤uschungshandlung sei nicht erkennbar, was zu
Lasten der KlÃ¤ger gehen mÃ¼sse. Die Auswertung der Verwaltungsakte, das
Vorbringen der Beklagten sowie die AusfÃ¼hrungen der Staatsanwaltschaft
Deggendorf in der Mitteilung vom 9. Dezember 1998 betreffend den
Einstellungsbeschluss vom 3. Dezember 1998 wÃ¼rden objektiv einen dringenden
Tatverdacht des objektiven Tatbestandes einer Falschabrechnung nahe legen.
Wenn aber eine PrÃ¼fung einen hinreichenden Verdacht objektiv nahe lege,
kÃ¶nne ohne Hinzutreten weiterer UmstÃ¤nde keine TÃ¤uschungshandlung
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angenommen werden, wenn die zur PrÃ¼fung der Richtigkeit der Abrechnung
berufene BehÃ¶rde ebenfalls einen entsprechenden Verdacht hege und diese
Tatsachenlage im Rahmen der Vergleichsverhandlungen als nach eigener
Ã�berzeugung gegeben einbringe. Wenn aber bei GegensÃ¤tzlichkeit der
Standpunkte zur Tatsachenlage angesichts ihrer Ungewissheit einschlieÃ�lich deren
Beweisbarkeit der Vergleichsvertrag abgeschlossen werde und spÃ¤ter durch
Zeitablauf und Beendigung anderweitiger Verfahren sich die Beweis- und Risikolage
als gÃ¼nstiger darstelle, berechtige dies nicht zur Anfechtung, weil man aus
heutiger Sicht den Vergleichsvertrag nicht mehr abschlieÃ�en wÃ¼rde. Denn zum
Zeitpunkt des Zustandekommens des Vergleichsvertrages hÃ¤tten sich zwar
unterschiedliche Rechts- und Tatsachenmeinungen gegenÃ¼bergestanden, eine
vorsÃ¤tzliche TÃ¤uschung sei jedoch nicht erkennbar. Damit wÃ¼rden sich alle
behaupteten AnfechtungsgrÃ¼nde, mit Ausnahme der Behauptung der Androhung
einer 15-jÃ¤hrigen Honoraraufhebung unter Sofortvollzug sowie der Behauptung,
durch die ungefÃ¤hr einjÃ¤hrige fortdauernde Verweigerung jeglicher
Honorarzahlung in eine wirtschaftliche Zwangslage geraten zu sein, als
unbeachtlich erweisen. Dagegen wÃ¤ren diese beiden letztgenannten GrÃ¼nde,
ihre objektive Erweislichkeit vorausgesetzt, nach Auffassung der Kammer sehr wohl
geeignet, als zur Vertragsunterzeichnung bestimmende widerrechtliche Drohungen
gelten zu kÃ¶nnen, die zur erfolgreichen Anfechtung berechtigten. Die
AnfechtungserklÃ¤rung scheine insoweit allerdings als auÃ�erhalb der Frist des Â§
124 BGB abgegeben worden zu sein. Die Jahresfrist beginne im Falle der
widerrechtlichen Drohung mit dem Zeitpunkt, in welchem die Zwangslage ende (Â§
124 Abs.2 Satz 1 BGB). Die Zwangslage ende entweder mit dem Eintritt des
angedrohten Ã�bels oder dadurch, dass mit dem Eintritt des Ã�bels nicht mehr
ernsthaft zu rechnen sei. Nachdem die von den KlÃ¤gern angefÃ¼hrten
Bedrohungen durch die DurchfÃ¼hrung des Strafverfahrens nebst den
Verwaltungsverfahren in Gestalt der subjektiv empfundenen Zwangslage einer
Bedrohung durch strafrechtliche Verurteilung und Zulassungsentziehung
einschlieÃ�lich des Agierens der Vertreter der Beklagten als Anfechtungstatsachen
auszuscheiden seien, kÃ¶nne es nach Ansicht der Kammer fÃ¼r den Ablauf der Frist
nicht auf die Beendigung des Straf- sowie des Zulassungsentziehungsverfahrens
ankommen. Abgesehen davon, dass das Strafverfahren gegen die KlÃ¤gerin zu 2)
bereits im Dezember 1998 durch Einstellung gemÃ¤Ã� Â§ 170 Abs.2 StPO geendet
habe, habe sich das behauptete Ã�bel der Honorareinbehaltung spÃ¤testens nach
Vertragsunterzeichnung nebst nachfolgender Honorarkontobelastung und
Auszahlung der Differenz zwischen Einbehalt und RÃ¼ckforderung durch Bescheid
zum 4. Quartal 1998 (27. April 1999) erledigt, soweit sich Einbehalte nicht auf neue
PrÃ¼fverfahren ab 1. Januar 1998 stÃ¼tzten (Quartale 1/98 und andere).
Ausgehend von diesem Zeitpunkt sei die im August 2000 eingegangene erste
AnfechtungserklÃ¤rung verfristet. Auch soweit eine Bedrohung durch die
behauptete Ã�uÃ�erung der Honoraraufhebung fÃ¼r 15 Jahre unter Sofortvollzug
zur PrÃ¼fung stehe, habe die Kammer auf Beweiserhebungen durch Vernehmung
aller zu dem fraglichen GesprÃ¤ch anwesenden Personen abgesehen, weil auch
insoweit die Anfechtungsfrist abgelaufen sei. Anzumerken bleibe, dass die im
Begleitschreiben vom 27. November 1998 mitgeteilten Motive fÃ¼r die
Vertragsunterzeichnung durch die Ã�rzte mit Schreiben der Beklagten vom 23.
Dezember 1998 gegenÃ¼ber dem im Vertragsarztrecht hÃ¶chst versierten
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damaligen BevollmÃ¤chtigten bestritten und richtiggestellt worden seien.

Hiergegen richtet sich die Berufung der KlÃ¤ger zum Bayerischen
Landessozialgericht vom 17. Oktober 2002. Im Berufungsschriftsatz wird nochmals
die ganze Vorgeschichte der Streitigkeit zwischen dem KlÃ¤ger und der Beklagten
aus der Sichtweise des KlÃ¤gers dargestellt. Unter dem Eindruck dieser gesamten
Historie und insbesondere der Androhung der Beklagten, die Honorare fÃ¼r 15
Jahre unter Anordnung des sofortigen Vollzuges zurÃ¼ckzufordern, habe der
KlÃ¤ger zu 1) schlieÃ�lich die von der Beklagten vorbereitete Vereinbarung durch
seinen Rechtsanwalt unterzeichnen lassen. In einem Begleitschreiben habe der
Rechtsanwalt W. allerdings ausdrÃ¼cklich darauf hingewiesen, dass mit der
Unterschrift des KlÃ¤gers keinerlei irgendwie geartetes EingestÃ¤ndnis des
KlÃ¤gers zu 1) einhergehe.

Weiter sei darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des Strafverfahrens gegen den
KlÃ¤ger zu 1) Herr Hofmayer von der Beklagten erklÃ¤rt habe, dass die durch den
KlÃ¤ger zu 1) zu entrichtende RÃ¼ckforderungssumme von ca. 1,5 Millionen DM
aus einer neuen Honorarfeststellung auf der Grundlage des Honorars des
Fachgruppendurchschnitts resultiere. Grundlage dieser
RÃ¼ckforderungsvereinbarung sei eine Streichung des Honorars fÃ¼r die KlÃ¤gerin
zu 2) gewesen, da diese nach Auffassung der Beklagten bei dem KlÃ¤ger zu 1)
angestellt und nicht selbstÃ¤ndig tÃ¤tig gewesen sei. Auch aus diesem
Gesichtspunkt ergebe sich, dass die KlÃ¤ger einen Anspruch auf Auszahlung dieses
Betrages hÃ¤tten. Wie sich in den Strafverfahren sowohl gegen die KlÃ¤gerin zu 2)
als auch den KlÃ¤ger zu 1) gezeigt habe, sei eine ScheinselbstÃ¤ndigkeit nicht
gegeben gewesen. FÃ¼r das erste Quartal 1999 sei eine erneute
PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung angekÃ¼ndigt und das Honorar auch ohne PrÃ¼fung "in
toto" einbehalten worden. Im 2. Quartal 1999 sei den Kassenpatienten entgegen
Europarechts die Behandlung in Ã�sterreich, wo hilfsweise eine Praxis eingerichtet
worden sei, nicht bezahlt worden. Herrn Dr.K. sei von Dr.H. erklÃ¤rt worden, dass
der KlÃ¤ger zu 1) keine Vertretung und auch keine Notfallvertretung durchfÃ¼hren
dÃ¼rfe. Weitere Kollegen seien von der Beklagten unterrichtet worden, dass der
KlÃ¤ger zu 1) keine Vertretungen Ã¼bernehmen dÃ¼rfe. Bei der Verhandlung vor
dem Landgericht Deggendorf im Juni/Juli 2002 habe dargelegt werden kÃ¶nnen,
dass weder ein Abrechnungsbetrug noch eine ScheinselbstÃ¤ndigkeit bei der
KlÃ¤gerin zu 2) vorgelegen habe. Der Richter habe deshalb die Einstellung der
Verhandlung vorgeschlagen. Wegen des "Hauchs eines Hinweises auf den Verdacht
eines Indizes" sei eine Auflage ausgesprochen worden. Die letzten Zweifel des
Richters hÃ¤tten nach Auffassung des KlÃ¤gers zu 1) wegen des Meineides von
Dr.H. nicht beseitigt werden kÃ¶nnen, da dieser unter Eid ausgesagt habe, er habe
mit der Sache des KlÃ¤gers zu 1) nur im Rahmen der PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung zu tun
gehabt, was nachweislich nicht richtig sei. Mit der Verhandlung im Juli 2002 hÃ¤tten
die BemÃ¼hungen der Beklagten, die KlÃ¤ger zu bedrohen, keineswegs geendet.
Gerichtlich habe das Honorar des ersten Qartals 1999 eingeklagt werden mÃ¼ssen.
Auch sei ein weiterer Antrag auf Approbationsentzug gestellt worden mit der
BegrÃ¼ndung, der KlÃ¤ger zu 1) habe dem Ansehen der Ã�rzteschaft geschadet.
Dieses Verfahren schwebe noch. Weiter verhindere die Beklagte eine KV-Zulassung
des KlÃ¤gers zu 1) in Berlin im Jahre 2002 mit nachweislich falschen Behauptungen.
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Hier sei am 23. Oktober 2002 der Berufungsausschuss tÃ¤tig. Wenn man eine weite
Auslegung ansetze, sei sogar im jetzigen Moment noch die Drohung gegeben. Das
Erstgericht gehe daher in seiner Ansicht fehl, dass die Jahresfrist des Â§ 124 BGB
bei der Anfechtung am 21. August 2000 bereits abgelaufen gewesen sei, wiewohl
nach Ansicht des Erstgerichtes die Androhung der rÃ¼ckwirkenden Aufhebung der
Bescheide fÃ¼r 15 Jahre sowie die einjÃ¤hrige fortdauernde Verweigerung jeglicher
Honorarzahlung einen Anfechtungsgrund begrÃ¼nde.

Der ProzessbevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers beantragt, das Urteil des Sozialgerichts
MÃ¼nchen vom 23. Juli 2002 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, an die
KlÃ¤ger zur gesamten Hand einen Betrag in HÃ¶he von DM 1.535.843,23 bzw. Euro
785.264,15 nebst 4 % Zinsen hieraus seit 7. September 1998 zu bezahlen.
Hilfsweise, die Beklagte zu verurteilen, den KlÃ¤gern fÃ¼r die Quartale 1/95 bis
4/97 eine ordnungsgemÃ¤Ã�e Abrechnung zu erstellen und die sich daraus
ergebenden BetrÃ¤ge an die KlÃ¤ger zur Auszahlung zu bringen.

Die Vertreter der Beklagten stellen den Antrag, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beklagte hat mit SchriftsÃ¤tzen vom 16. Dezember 2002 und 9. Juli 2003
vorgetragen, dass einmal mehr versucht werde, anhand unqualifizierter, unrichtiger
und haltloser Behauptungen eine Verzerrung des Sachverhalts zu Ungunsten der
Beklagten herbeizufÃ¼hren. Die teilweise abenteuerlich anmutenden VorwÃ¼rfe
wÃ¼rden nicht zu einer Versachlichung des Verfahrens beitragen. Die KlÃ¤ger
wÃ¼rden in jeder rechtmÃ¤Ã�igen Handlung der Beklagten einen "Mobbing-
Versuch" sehen. Es liege nahe, dass hier unter allen UmstÃ¤nden der Versuch
unternommen werde, eine vermeintliche Drohkulisse aufzubauen. Es werde
bewusst darauf verzichtet, jede einzelne Behauptung der KlÃ¤ger zu kommentieren,
da dies fÃ¼r die rechtliche Beurteilung des Sachverhalts letztlich nicht von
Bedeutung sei. Bei dem KlÃ¤ger zu 1) sei fÃ¼r das Quartal 3/96 eine
PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung durchgefÃ¼hrt worden, nachdem eine zeitliche Auswertung
der abgerechneten Leistungen AuffÃ¤lligkeiten ausgewiesen habe. Im Zuge dieser
Ã�berprÃ¼fung hÃ¤tten sich auch AuffÃ¤lligkeiten in der Abrechnung der KlÃ¤gerin
zu 2) ergeben, weswegen die PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung auch auf diese ausgeweitet
worden sei. Nachdem eine weitere AufklÃ¤rung des Sachverhalts aufgrund der
fehlenden Mitwirkung durch den KlÃ¤ger zu 1) nicht mÃ¶glich gewesen sei, sei eine
Patientenbefragung (Â§ 60 Abs.3 BMV-Ã�, Â§ 11 GV-RK) entsprechend den
gesetzlichen Anforderungen durchgefÃ¼hrt worden. Es habe sich herausgestellt,
dass Leistungen nicht bzw. nicht vollstÃ¤ndig bzw. nicht persÃ¶nlich erbracht
worden seien. Zu den weiteren Ergebnissen aus der PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung werde
auf die dem Gericht vorliegende Akte verwiesen. Letztendlich sei zwischen den
Parteien ein Vergleichsvertrag, ausgefertigt am 11. November 1998, abgeschlossen
worden, in dem sich die KlÃ¤ger zur RÃ¼ckzahlung von 1.535.843,23 DM
verpflichtet hÃ¤tten. Inhalt seien die im Rahmen der PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung
festgestellten Unkorrektheiten in der Abrechnung gewesen. Die Frage der
ScheinselbstÃ¤ndigkeit der KlÃ¤gerin zu 2) sei dabei nicht Gegenstand des
Vergleiches gewesen. Der Vergleichsvertrag zwischen den Parteien sei nach wie vor
wirksam. Es liege weder eine Drohung noch eine arglistige TÃ¤uschung durch die
Beklagte vor. Wie das Sozialgericht Ã¼berzeugend festgestellt habe, kÃ¶nne eine
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widerrechtliche Drohung weder aus dem Antrag auf Zulassungsentzug noch aus der
erfolgten Strafanzeige begrÃ¼ndet werden. Da beides bereits vor Vertragsschluss
erfolgt sei, sei bereits eine Bedrohungslage entfallen. Die KlÃ¤ger wÃ¼rden
verkennen, dass das PlausibilitÃ¤tsverfahren, das strafrechtliche Verfahren und das
Zulassungsentzugsverfahren voneinander vÃ¶llig unabhÃ¤ngige Verfahren seien.
Die Beklagte habe keinen Einfluss auf den Ausgang des
Zulassungsentzugsverfahrens bzw. des Strafverfahrens. Auch der Vorwurf der
arglistigen TÃ¤uschung sei nicht nachvollziehbar. Die von den KlÃ¤gern aufgestellte
Behauptung, dass die Beklagte in den GesprÃ¤chen vom 14. Mai 1998 und 17. Juli
1998 die Aufhebung der Honorarbescheide fÃ¼r die letzten 15 Jahre angedroht
habe, sei schon bisher falsch gewesen und werde das auch in Zukunft bleiben. Der
Vortrag von RA W. in der erstinstanzlichen Verhandlung vor dem Sozialgericht
MÃ¼nchen vom 23. Juli 2002 und im Schriftsatz der KlÃ¤ger vom 11. November
2002 zu diesem Thema sei gelinde gesagt nicht nachvollziehbar. RA W. habe in der
Verhandlung vor dem Amtsgericht Deggendorf am 18. Juli 2000, also zwei Jahre
nach den GesprÃ¤chen mit der Beklagten, eine derartige Aussage nicht bestÃ¤tigen
kÃ¶nnen. Es sei zu berÃ¼cksichtigen, dass Rechtsanwalt W. am zweiten GesprÃ¤ch
vom 7. Juli 1998 selbst habe teilnehmen kÃ¶nnen. Vor dem Amtsgericht habe RA W.
lediglich angeben kÃ¶nnen, oben ausgefÃ¼hrte Aussagen vom KlÃ¤ger zu 1) selbst
gehÃ¶rt zu haben. Hierzu werde auf das Endurteil des Amtsgerichts Deggendorf
vom 18. Juli 2000 verwiesen. Auch hier werde wieder alles versucht, einen
Anfechtungsgrund kÃ¼nftig zu konstruieren. Dabei werde nicht davor
zurÃ¼ckgeschreckt, die in einem anderen Verfahren lÃ¤ngst widerlegten
Behauptungen erneut zu wiederholen. Im Hinblick auf die einbehaltenen
Restzahlungen sei darauf hinzuweisen, dass die Beklagte stets bereit gewesen sei,
den KlÃ¤gern die zur Aufrechterhaltung der Praxis notwendigen Zahlungen zu
leisten, wenn diese durch eine ErklÃ¤rung des Steuerberaters nachgewiesen
wÃ¼rden. Auf Vorlage einer BankbÃ¼rgschaft in HÃ¶he der benÃ¶tigten Zahlungen
sei den KlÃ¤gern ein Betrag in HÃ¶he von 200.000,- DM ausgezahlt worden.

Im Beweisaufnahmetermin am 15. Juli 2003 hat der Zeuge W. erklÃ¤rt, dass er bei
dem GesprÃ¤ch am 7. Juli 1999, bei dem er selbst anwesend gewesen sei, selbst
gehÃ¶rt habe, dass die Honorarbescheide fÃ¼r 15 Jahre rÃ¼ckwirkend aufgehoben
wÃ¼rden, wenn die gegenstÃ¤ndliche Vereinbarung nicht unterzeichnet wÃ¼rde.
Die Aussage in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht Deggendorf am
18. Juli 2000 " ich selbst habe in den GesprÃ¤chen mit dem KlÃ¤ger (=
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer P. E.) von diesen 15 Jahren nichts gehÃ¶rt, ich wusste es aus
der Mitteilung des Dr.E." habe sich auf das erste GesprÃ¤ch am 14.Mai 1998
bezogen, an dem er nicht teilgenommen habe. Er habe den Amtsrichter so
verstanden, dass sich seine Frage auf das GesprÃ¤ch bezogen habe, bei dem er
nicht anwesend gewesen sei.

Im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung am 16. Juli 2003 hat der Zeuge P. E.
ausgeschlossen, sich dahingehend geÃ¤uÃ�ert zu haben, es wÃ¼rden die
Honorarbescheide rÃ¼ckwirkend fÃ¼r 15 Jahre aufgehoben, wenn die Vereinbarung
Ã¼ber die RÃ¼ckzahlung von 1.535.843,23 DM nicht unterzeichnet wÃ¼rde. Der
Zeuge E. hat erklÃ¤rt, dass im GesprÃ¤ch am 14.Mai 1998 weder von ihm noch von
Herrn E. die Aussage gekommen sei, dass gegenÃ¼ber der Praxis Dr.E./Dr.B. das
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Honorar rÃ¼ckwirkend fÃ¼r 15 Jahre aufgehoben wÃ¼rde.

Die Zeugin K. , Abteilungsleiterin in der Abrechnungsabteilung der Beklagten,
antwortete auf die Frage des Vorsitzenden, ob bei dem GesprÃ¤ch am 7. Juli 1998
der Hinweis erfolgt sei, dass die Honorare rÃ¼ckwirkend fÃ¼r 15 Jahre aufgehoben
wÃ¼rden, dass sie dies mit einem klaren Nein beantworten kÃ¶nne, einen Zeitraum
von 15 Jahren gebe es nicht. Die Zeugin A. , Verwaltungsangestellte bei der
Beklagten, hat auf die entsprechende Frage des Vorsitzenden erklÃ¤rt, fÃ¼r 15
Jahre sicherlich nicht; solange sie bei der KVB sei, sei ein solcher Zeitraum nie im
GesprÃ¤ch gewesen.

Dem Senat liegen die Verwaltungsakte der Beklagten, die Akte des Sozialgerichts
MÃ¼nchen mit dem Az.: S 42 KA 9159/00 und die Akte des Bayerischen
Landessozialgerichts mit dem Az.: L 12 KA 149/02 zur Entscheidung vor, die zum
Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gemacht wurden, und auf deren
sonstigen Inhalt ergÃ¤nzend Bezug genommen wird.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die nach Â§ 143 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) statthafte sowie gemÃ¤Ã� Â§ 151
Abs.1 SGG form- und fristgerecht eingelegte Berufung der KlÃ¤ger ist nicht
begrÃ¼ndet. Das Sozialgericht MÃ¼nchen hat mit dem angefochtenen Urteil vom
23. Juli 2002 zu Recht die Klage sowohl im Hauptantrag wie auch im Hilfsantrag
abgewiesen. Die Beteiligten haben mit der streitgegenstÃ¤ndlichen Vereinbarung
â�� ausgefertigt am 11. November 1998 â�� das den KlÃ¤gern fÃ¼r die Quartale
1/95 bis 4/97 zustehende Honorar neu berechnet und daraus eine
RÃ¼ckforderungssumme in HÃ¶he von 1.535.843,23 DM zu Lasten der KlÃ¤ger
festgesetzt. Diese Summe wurde sodann allein vom KlÃ¤ger zu 1) an die Beklagte
gezahlt. Die KlÃ¤ger haben keinen Anspruch auf RÃ¼ckzahlung von 1.535.843,23
DM, weil die zwischen den Beteiligten geschlossene Vereinbarung unverÃ¤ndert
wirksam ist und inbesondere auch nicht wirksam angefochten wurde. Aus
demselben Grund besteht auch kein Anspruch der KlÃ¤ger auf eine
ordnungsgemÃ¤Ã�e Abrechnung der Quartale 1/95 bis 4/97 und auf Auszahlung
etwaiger sich ergebender DifferenzbetrÃ¤ge. Das SG hat zunÃ¤chst zutreffend
ausgefÃ¼hrt, dass zwischen den Beteiligten ein Ã¶ffentlich-rechtlicher Vertrag im
Sinne des Â§ 54 SGB X zustande gekommen ist, durch den eine bei verstÃ¤ndiger
WÃ¼rdigung des Sachverhalts und der Rechtslage bestehende Ungewissheit durch
gegenseitiges Nachgeben beseitigt worden ist. Die Ungewissheit zwischen den
Beteiligten bestand im Wesentlichen darin, ob und in welchem Umfang den
KlÃ¤gern vor dem Hintergrund der im Rahmen einer PlausibilitÃ¤tsprÃ¼fung
festgestellten Unkorrektheiten der Abrechnung zu Unrecht Honorar zugeflossen ist
und in welchem Umfang von den KlÃ¤gern Honorar an die Beklagte
zurÃ¼ckzuzahlen ist. Diese Ungewissheit wurde durch die streitgegenstÃ¤ndliche
Vereinbarung beseitigt.

Die streitgegenstÃ¤ndliche Vereinbarung ist weiterhin wirksam und insbesondere
nicht durch eine Anfechtung gemÃ¤Ã� Â§ 123 Abs.1 BGB analog (vgl. Â§ 58 Abs.1
SGB X) beseitigt worden.
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Der von den KlÃ¤gern vorgetragene umfangreiche Sachverhalt bietet keine
ausreichenden Anhaltspunkte fÃ¼r das Vorliegen einer widerrechtlichen Drohung
bzw. einer arglistigen TÃ¤uschung durch die Beklagte. Im Ã�brigen wÃ¤re jedenfalls
die Jahresfrist fÃ¼r die Anfechtung gemÃ¤Ã� Â§ 124 Abs.1 BGB nicht eingehalten.

GemÃ¤Ã� Â§ 123 Abs.1 BGB kann, wer zur Abgabe einer WillenserklÃ¤- rung durch
arglistige TÃ¤uschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, die
ErklÃ¤rung anfechten. FÃ¼r den Senat ist zunÃ¤chst bereits zum einen keine
widerrechtliche Drohung seitens der Beklagten erkennbar. Bei einer Drohung
handelt es sich um das Inaussichtstellen eines kÃ¼nftigen Ã�bels, das den
ErklÃ¤renden in eine Zwangslage versetzt und bei dem bei dem Bedrohten der
Eindruck entsteht, dass der Eintritt des Ã�bels vom Willen des Drohenden
abhÃ¤ngig ist (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 7. Juni 1988, NJW 1988, 2599 ff;
MÃ¼nchner Kommentar, BÃ¼rgerliches Gesetzbuch, 3.Auflage 1993, Â§ 123
Rdnr.33).

Soweit die KlÃ¤ger eine Drohung durch die Beklagte in den von der Beklagten
eingeleiteten Verfahren (Stellung eines Antrages auf Zulassungsentziehung vom 4.
Mai 1998, gleichzeitig Antrag auf Entziehung der Approbation, Antrag auf Einleitung
eines Disziplinarverfahrens im April 1998 und Stellung einer Strafanzeige am 22.
Dezember 1997) sieht, handelt es sich schon nicht um ein Inaussichtstellen eines
kÃ¼nftigen Ã�bels, weil die AntrÃ¤ge fÃ¼r diese Verfahren, was zwischen den
Beteiligten nicht streitig ist, deutlich vor der Unterzeichnung der Vereinbarung vom
November 1998 gestellt wurden und es sich damit nicht mehr um ein kÃ¼nftiges
Ã�bel handelt. Das Ã�bel ist vielmehr bereits eingetreten und eine Drohung damit
nicht mehr mÃ¶glich. Der Eintritt des Ã�bels lÃ¤sst daher die diesbezÃ¼gliche
Drohungslage entfallen. Entgegen der Auffassung der KlÃ¤ger liegt eine Bedrohung
auch nicht in der Fortdauer des Zulassungsentziehungs-, Straf- und
Disziplinarverfahrens zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Vereinbarung im
November 1998. DiesbezÃ¼glich ist zunÃ¤chst festzustellen, dass der Eintritt des
Ã�bels (Zulassungsentzug, strafrechtliche Verurteilung etc.) nicht vom Willen des
Drohenden abhÃ¤ngig ist, weil Ã¼ber die Entziehung der Zulassung, die
strafrechtliche Verurteilung und die disziplinarische Ahndung nicht die KVB
entscheidet, sondern von der KVB unabhÃ¤ngige 0rgane (Zulassung- und
BerufungsausschÃ¼sse, Strafgericht, Disziplinarausschuss). Dies gilt auch fÃ¼r das
Disziplinarverfahren. Dort entscheidet Ã¼ber DisziplinarmaÃ�nahmen ein
Disziplinarausschuss, der zwar bei der KVB gebildet wird, aber
weisungsunabhÃ¤ngig entscheidet (vgl. Â§ 5 Abs.2 der Satzung der Beklagten). Im
Ã�brigen ist auch nicht erkennbar, dass die Einleitung der entsprechenden
Verfahren als widerrechtlich im Hinblick auf das eingesetzte Mittel, den verfolgten
Zweck oder das VerhÃ¤ltnis von Zweck und eingesetztem Mittel angesehen werden
kÃ¶nnte. Vielmehr ist die Geltendmachung von Rechten und Rechtsbehelfen, die
die Rechtsordnung fÃ¼r die Wahrung der Interessen eines Beteiligten zur
VerfÃ¼gung stellt, nicht zu beanstanden (vgl. Kramer in MÃ¼nchner Kommentar,
BÃ¼rgerliches Gesetzbuch, 3. Auflage Â§ 123 Rdnr.35). Die KassenÃ¤rztlichen
Vereinigungen haben die Einhaltung derjenigen Pflichten gegenÃ¼ber den
Krankenkassen zu gewÃ¤hrleisten, die im Gesetz oder in den durch Satzungsrecht
fÃ¼r verbindlich zu erklÃ¤renden VertrÃ¤gen und Richtlinien sowie in den von den
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KassenÃ¤rztlichen Vereinigungen selbst abgeschlossenen VertrÃ¤gen fÃ¼r die an
der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung teilnehmenden Ã�rzten verankert sind. Sie
kommen dieser GewÃ¤hrleistungspflicht u.a. dadurch nach, dass sie bei
VerstÃ¶Ã�en gegen die vertragsÃ¤rztlichen Pflichten den Krankenkassen hieraus
zustehende SchadensersatzansprÃ¼che gegen den betreffenden Vertragsarzt im
Wege der Aufrechnung mit dessen Honoraranforderungen geltend machen,
Disziplinarverfahren durchfÃ¼hren, AntrÃ¤ge auf Entziehung der Kassenzulassung
stellen und in diesem Zusammenhang auch AntrÃ¤ge auf Entziehung der
Approbation und eine Strafanzeige gegen den betreffenden Vertragsarzt stellen
kÃ¶nnen. Es sind auch keine Anhaltspunkte vorhanden, dass die Beklagte in den
eingeleiteten Verwaltungsverfahren bzw. gerichtlichen Verfahren als Beteiligter
bzw. die Vertreter der KVB als Auskunftspersonen und Zeugen wahrheitswidrige
Angaben gemacht hÃ¤tten.

Der Senat konnte sich auch nicht davon Ã¼berzeugen, dass den KlÃ¤gern bzw. dem
KlÃ¤ger zu 1) in den GesprÃ¤chen am 14. Mai 1998 und 7. Juli 1998 fÃ¼r den Fall
der Nichtunterzeichnung der Vereinbarung Ã¼ber die RÃ¼ckzahlung einer
Honorarsumme in HÃ¶he von DM 1.535.843,23 angedroht wurde, die
Honorarbescheide rÃ¼ckwirkend fÃ¼r 15 Jahre aufzuheben, das Honorar
zurÃ¼ckzufordern und diese Entscheidung mit Sofortvollzug auszustatten. Der
Zeuge W. hat zwar â�� wie schon vor dem SG â�� angegeben, einen solchen
Hinweis selbst in dem GesprÃ¤ch am 7. Juli 1998 gehÃ¶rt zu haben. Die
GlaubwÃ¼rdigkeit des Zeugen W. ist allerdings diesbezÃ¼glich deutlich
beeintrÃ¤chtigt. Denn er hatte in einem Zivilprozess des weiteren Zeugen E. gegen
den KlÃ¤ger zu 1) auf Unterlassung der Behauptung, dieser habe ihn nach einer
einjÃ¤hrigen NÃ¶tigung wirtschaftlich erpresst, um ein Sozialgerichtsverfahren zu
verhindern, noch erklÃ¤rt, dass er in den GesprÃ¤chen mit dem KlÃ¤ger (dortiger
KlÃ¤ger P. E.) von diesen 15 Jahren nichts gehÃ¶rt habe, er habe es aus der
Mitteilung von Dr.E. gewusst. Soweit der Zeuge W. â�� angesprochen auf den
augenscheinlichen Widerspruch seiner Aussage im Zivilprozess und den
nunmehrigen Angaben im sozialgerichtlichen Verfahren und im Berufungsverfahren
â�� vortrÃ¤gt, die Aussage im Zivilprozess habe sich auf das erste GesprÃ¤ch am
14. Mai 1998 bezogen, an dem er nicht teilgenommen habe, und er den Amtsrichter
so verstanden habe, dass sich seine Frage auf das GesprÃ¤ch vom 14. Mai 1998
beziehe, ist diese Angabe mit dem Wortlaut und dem Sinn seiner Aussage vor dem
Amtsgericht Deggendorf nicht vereinbar und deshalb nicht nachvollziehbar,
insgesamt unglaubwÃ¼rdig und fÃ¼r den Senat als arge Zumutung anzusehen.
Insgesamt ist damit die GlaubwÃ¼rdigkeit der Angaben des Zeugen W. zum Inhalt
des GesprÃ¤chs am 7. Juli 1998 entscheidend erschÃ¼ttert.

DemgegenÃ¼ber haben die Zeugen P. E. , GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Beklagten, I.K. ,
Abteilungsleiterin in der Abrechnungsabteilung der Beklagten und H. A. ,
Verwaltungsangestellte bei der Beklagten Ã¼bereinstimmend und in der Sache
unzweideutig erklÃ¤rt, dass gegenÃ¼ber dem KlÃ¤ger zu 1) im GesprÃ¤ch am 7.
Juli 1998 eine Bedrohung dahingehend, dass bei Nichtunterzeichnung der
Vereinbarung Ã¼ber die RÃ¼ckzahlung von ca. 1,5 Millionen DM die
Honorarbescheide fÃ¼r 15 Jahre rÃ¼ckwirkend aufgehoben wÃ¼rden, das Honorar
zurÃ¼ckgefordert und diese MaÃ�nahmen mit Sofortvollzug ausgestattet wÃ¼rden,
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nicht angesprochen worden sei. An der GlaubwÃ¼rdigkeit dieser Zeugen bestehen
fÃ¼r den Senat keine begrÃ¼ndeten Zweifel. Die Zeugen H.E. und P.E. haben
zudem erklÃ¤rt, dass auch in dem GesprÃ¤ch am 14. Mai 1998 eine derartige
Drohung nicht ausgesprochen worden sei. Auch insoweit war fÃ¼r den Senat kein
Anlass geboten, an der Glaubhaftigkeit der Zeugen und der gemachten Aussagen
zu zweifeln. Hinsichtlich des Zeugen H.E. , Verwaltungsangestellter bei der
Beklagten, war insbesondere eine volle Ã�bereinstimmung mit seiner Aussage vor
dem Amtsgericht Deggendorf am 18. Juli 2000 gegeben. Auch die
GlaubwÃ¼rdigkeit des KlÃ¤gers zu 1) zu der Bedrohung in den GesprÃ¤chen am 14.
Mai und 7. Juli 1998 ist schon deswegen sehr in Frage zu stellen, weil der
Zivilprozess des Zeugen P.E. gegen den KlÃ¤ger zu 1) auf Unterlassung, in dem es
u.a. auch um die behauptete Drohung von P. E. ging, die Honorarbescheide
rÃ¼ckwirkend fÃ¼r 15 Jahre aufzuheben und das Honorar zurÃ¼ckzufordern, in
erster Instanz mit einer Verurteilung des KlÃ¤gers zu 1) ("der Beklagte â�� ist Dr.E.
â�� wird bei Meidung eines Ordnunggeldes in HÃ¶he von DM 75.000,00,
ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, verurteilt, es zu unterlassen, wÃ¶rtlich
oder sinngemÃ¤Ã� Ã¼ber den KlÃ¤ger â�� P. E. â�� die Behauptung aufzustellen,
der KlÃ¤ger habe ihn nach einer einjÃ¤hrigen NÃ¶tigung wirtschaftlich erpresst um
ein Sozialgerichtsverfahren zu verhindern") endete und in zweiter Instanz mit einem
"Vergleich" ("der Beklagte â�� ist Dr.E. â�� nimmt mit dem Ausdruck des
Bedauerns die Behauptung gegenÃ¼ber dem KlÃ¤ger â�� P.E. â�� zurÃ¼ck, dieser
habe ihn nach einjÃ¤hrigen NÃ¶tigung wirtschaftlich erpresst, um ein
Sozialgerichtsverfahren zu verhindern. Der Beklagte wird diese Behauptung weder
wÃ¶rtlich noch singemÃ¤Ã� in Zukunft gegenÃ¼ber dem KlÃ¤ger wiederholen").

Mit der BegrÃ¼ndung fÃ¼r den vorliegenden Rechtsstreit setzt sich der KlÃ¤ger
diametral in Widerspruch zu dem vor dem Landgericht Deggendorf geschlossenen
Vergleich.

FÃ¼r den Senat bestehen auch keine sonstigen Erkenntnisse, die die Richtigkeit der
Behauptung des KlÃ¤gers zu 1) belegen kÃ¶nnten. Insbesondere der von
KlÃ¤gerseite in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vorgelegte Schriftsatz der
RechtsanwÃ¤lte Ã�. u.a. vom 3. Februar 2000 in dem Zivilrechtsstreit vor dem
Amtsgericht Deggendorf spricht nur von einer Ausdehnung des
PrÃ¼fungszeitraumes auf 15 Jahre, nicht aber davon, das die Honorarbescheide
rÃ¼ckwirkend fÃ¼r 15 Jahre aufgehoben wÃ¼rden und das Honorar unter
Anordnung des Sofortvollzuges zurÃ¼ckgefordert wÃ¼rde.

Im Ã�brigen ist der Senat â�� in Ã�bereinstimmung mit dem SG â�� der
Auffassung, dass die Anfechtungsfrist des Â§ 124 Abs.1 BGB fÃ¼r den Komplex
"RÃ¼ckforderung von Honorar fÃ¼r 15 Jahre" von einem Jahr mit dem ersten
Anfechtungsschreiben vom 21. August 2000 nicht gewahrt ist. Denn der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Beklagten â�� Bezirksstelle Niederbayern â�� hat mit
Schreiben vom 23. Dezember 1998 an den damaligen ProzessbevollmÃ¤chtigten
des KlÃ¤gers Rechtsanwalt W. ausdrÃ¼cklich klar gestellt, dass die Behauptung des
KlÃ¤gers zu 1), die KVB-Bezirksstelle Niederbayern habe mit der Aufhebung der
Honorarbescheide fÃ¼r 15 Jahre rÃ¼ckwirkend gedroht, unzutreffend sei. Damit
stand zu diesem Zeitpunkt â�� Dezember 1998 â�� die Drohung der Aufhebung der
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Honorarbescheide rÃ¼ckwirkend fÃ¼r 15 Jahre, diese einmal als gegeben
angenommen, nicht mehr im Raum. Der KlÃ¤ger wÃ¤re daher verpflichtet gewesen,
ab diesem Zeitpunkt innerhalb Jahresfrist die Anfechtung der Vereinbarung vom
November 1998 zu erklÃ¤ren, was unstreitig nicht fristgerecht geschehen ist.

Der Senat stimmt dem Sozialgericht auch insoweit zu, dass die Anfechtung wegen
der Einstellung der Honorarzahlungen bzw. Honorarabschlagszahlungen â�� das
Vorliegen einer rechtswidrigen Drohung insoweit einmal unterstellt â�� ebenfalls
nicht innerhalb der Jahresfrist gemÃ¤Ã� Â§ 124 Abs.1 BGB erfolgt ist. Die
Bedrohung durch den Honorareinbehalt endete fÃ¼r die KlÃ¤ger spÃ¤testens nach
Unterzeichnung der streitgegenstÃ¤ndlichen Vereinbarung vom November 1998
und der sich daran anschlieÃ�enden Honorarkontobelastung und Ausbezahlung des
Differenzbetrages zwischen Einbehalt und RÃ¼ckforderung durch Bescheid zum 4.
Quartal 1998 (vom 27. April 1999), soweit sich die Einbehalte nicht auf neue
PrÃ¼fverfahren ab 1. Januar 1998 stÃ¼tzten (Quartal 1/98 ff.). Ausgehend von
diesem Sachverhalt hÃ¤tten die KlÃ¤ger bis Mai 2000 Zeit gehabt, fristgerecht die
Vereinbarung vom November 1998 anzufechten, wogegen die erstmalige
Anfechtung vom 21. August 2000 eindeutig zu spÃ¤t erfolgt ist. Es sind fÃ¼r den
Senat auch keine UmstÃ¤nde erkennbar, die die KlÃ¤ger darin gehindert hÃ¤tten,
die behauptete Drohung durch den Honorareinbehalt der Beklagten frÃ¼her und
fristgerecht geltend zu machen.

Der Senat kann schlieÃ�lich zum anderen auch keine arglistige TÃ¤uschung durch
die Beklagte im Sinne von Â§ 123 Abs.1 BGB erkennen. Eine arglistige TÃ¤uschung
im Sinne von Â§ 123 Abs.1 BGB liegt nur dann vor, wenn der TÃ¤uschende durch
sein Verhalten beim ErklÃ¤rungsgegner vorsÃ¤tzlich einen Irrtum erregen bzw.
aufrecht erhalten mÃ¶chte, d.h. der TÃ¤uschende die Unrichtigkeit der falschen
Angaben gekannt und gleichzeitig das Bewusstsein und den Willen gehabt habe,
durch die irrefÃ¼hrenden Angaben einen Irrtum zu erregen und den GetÃ¤uschten
damit zu einer WillenserklÃ¤rung zu motivieren, die er sonst nicht oder mit
anderem Inhalt abgegeben hÃ¤tte.

Die KlÃ¤ger sehen eine arglistige TÃ¤uschung der Beklagten darin, dass die
Berechnung der RÃ¼ckforderungssumme in der Vereinbarung vom November 1998
auf der Annahme basiert, dass die KlÃ¤gerin zu 2) nicht selbstÃ¤ndig gewesen sei,
was nach dem Ergebnis des Strafverfahrens nicht der Fall sei.

DiesbezÃ¼glich ist zunÃ¤chst festzustellen, dass die streitgegenstÃ¤ndliche
Vereinbarung vom November 1998 keine eindeutigen Hinweise zu den den
KlÃ¤gern zur Last gelegten AbrechnungsverstÃ¶Ã�e gibt, diese aber ohne Weiteres
aus dem gesamten Akteninhalt (vgl. z.B. die GesprÃ¤che zwischen der Beklagten
und dem KlÃ¤ger zu 1) am 17. September 1997 und 9. Oktober 1997, dem Antrag
der Beklagten auf Entziehung der Zulassung des KlÃ¤gers zu 1) vom 4. Mai 1998
und das Schreiben der Beklagten vom 7. September 1998 an Rechtsanwalt W.)
hervorgehen. Der Vorwurf der ScheinselbstÃ¤ndigkeit der KlÃ¤gerin zu 2) ist dabei
einer von mehreren Punkten, der von Seiten der Beklagten als Grund fÃ¼r die
Erforderlichkeit einer Honorarneufestsetzung angesehen wurde. Hinsichtlich des
Vorwurfes einer ScheinselbstÃ¤ndigkeit der KlÃ¤gerin zu 2) ist darauf hinzuweisen,
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dass die Beklagte in FÃ¤llen einer vermuteten "ScheinselbstÃ¤ndigkeit" bis heute in
gleicher Weise verfÃ¤hrt und die Rechtsfrage, unter welchen Voraussetzungen eine
ScheinselbstÃ¤ndigkeit angenommen werden kann und welche Folgen sich aus
einer ScheinselbstÃ¤ndigkeit hinsichtlich des abgerechneten Honorars ergeben,
noch keine gefestigte hÃ¶chstrichterliche Rechtsprechung vorliegt. Von daher kann
von einer arglistigen TÃ¤uschung seitens der Beklagten hinsichtlich des Vorwurfes
einer ScheinselbstÃ¤ndigkeit der KlÃ¤gerin zu 2) nicht ausgegangen werden. Neben
dem Komplex "ScheinselbstÃ¤ndigkeit der KlÃ¤gerin zu 2)" lagen nach den
Ermittlungen der Beklagten noch weitere Anhaltspunkte fÃ¼r Falschabrechnungen
durch die KlÃ¤ger in Form der Abrechnung nicht erbrachter Leistungen bzw. in Form
der DurchfÃ¼hrung von Leistungen ohne die hierfÃ¼r erforderliche besondere
Genehmigung bzw. Abrechnung von nicht in der Praxis erbrachten Leistungen vor,
die objektiv einen dringenden Tatverdacht des Tatbestandes einer
Falschabrechnung begrÃ¼ndeten. Auf der Grundlage der gegen die KlÃ¤ger
erhobenen VorwÃ¼rfe musste die Beklagte davon ausgehen, dass die den
Honorarabrechnungen zugrunde liegenden AbrechnungssammelerklÃ¤rungen
hinsichtlich ihrer Garantiefunktion erschÃ¼ttert waren und deswegen die notwendig
gewordene Neufestsetzung des Honorars der KlÃ¤ger im Wege einer
pauschalierenden und typisierenden SchÃ¤tzung durch gegenseitiges Nachgeben
im Wege eines Vergleiches erfolgen sollte. Der in diesem Zusammenhang
getroffenen streitgegenstÃ¤ndlichen Vereinbarung vom November 1998 ist zu
entnehmen, dass die Neufestsetzung des Honorars im Wege der SchÃ¤tzung und
Pauschalierung ausgehend vom Fachgruppendurchschnitt der GynÃ¤kologen
zuzÃ¼glich weiterer atypischer VergÃ¼tungstatbestÃ¤nde ausging und die
Patientenanzahl in einer Weise korrigiert wurde, die der ursprÃ¼nglichen
Gemeinschaftspraxis der KlÃ¤ger bzw. der spÃ¤teren Einzelpraxis des KlÃ¤gers zu
1) entsprach. Vor diesem Hintergrund ist fÃ¼r den Senat weder eine arglistige
TÃ¤uschung durch die Beklagte noch eine Irrtumserregung bei den KlÃ¤gern
erkennbar.

Nach alledem ist die streitgegenstÃ¤ndliche Vereinbarung vom November 1998
unverÃ¤ndert in vollem Umfang wirksam und deswegen die Berufung der KlÃ¤ger
sowohl im Haupt- wie im Hilfsantrag zurÃ¼ckzuweisen â�¦

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus Â§ 193 Abs.1, 4 SGG a.F.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulasssung der Revision im Sinne des Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2
SGG liegen nicht vor.

Erstellt am: 14.11.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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